
auf den Weg in ein geordnetes Leben zu führen“, und 
überbetonen damit faktisch die Rolle des Strafzwanges.

Dadurch, daß die „Neue Justiz“ den Beitrag von 
L e k s c h a s  u n d  R e n n e b e r g  in NJ 1962 S. 76ff. 
kommentarlos veröffentlicht hat, hat sie Auffassungen 
Raum gegeben, die der Programmatischen Erklärung 
und dem Rechtspflegebeschluß des Staatsrates wider
sprechen und die Linie der Partei der Arbeiterklasse 
auf dem Gebiet der Rechtspflege, wie sie insbesondere 
von Walter Ulbricht auf dem 33. Plenum des Zentral
komitees und auf der Babelsberger staats- und rechts
wissenschaftlichen Konferenz im April 1958 entwickelt 
worden ist, entstellen. Die Redaktion hat damit einen 
ernsten Fehler begangen. Die Verantwortung, die sie 
dafür trägt, wird auch nicht dadurch geringer, daß sie 
mit dem Abdrude einer Empfehlung der Herausgeber 
der Zeitschrift nachkam. Der Beitrag muß — wie K e r n  
mit Recht feststellt — deshalb „als besonders schwer
wiegend und ernst beurteilt werden, weil er die Wie
dergabe eines Referats ist, das auf einer gemeinsamen 
Tagung der Sektion Strafrecht an der Deutschen 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft und der 
Gesetzgebungskommission des Justizministeriums ge
halten und von allen Anwesenden gebilligt worden 
ist“».
Redaktion und Redaktionskollegium haben sich gründ
lich mit der Frage auseinandergesetzt, wie es zu der 
Veröffentlichung des Beitrags kommen konnte. Die Ur
sache hierfür liegt — ebenso wie bei den Verfassern 
des Beitrags — in dem ungenügenden Eindringen in die 
konkreten ■ gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzmäßig- 
keiten und Triebkräfte des sozialistischen Aufbaus in 
der DDR und in die diese Gesetzmäßigkeiten wissen
schaftlich analysierenden und verallgemeinernden Be
schlüsse der Partei und der Staatsführung. Weil diese 
tiefe Kenntnis der zugrunde liegenden Gesetzmäßig
keiten fehlte, verhielt sich die Redaktion gegenüber 
den von der Strafrechtswissenschaft seit Jahren ver
tretenen dogmatischen Thesen unkritisch. Hinzu 
kommt, daß die Ausführungen unserer führenden Straf
rechtswissenschaftler von der Redaktion — ebenso wie 
von den meisten Justizpraktikem — seit jeher mit 
einem übertriebenen Autoritätsglauben aufgenommen 
wurden, der ein echtes kritisches und kämpferisches 
Herangehen an solche Beiträge verhinderte. Diese 
fehlerhafte ideologische Einstellung muß endgültig 
überwunden werden, damit sich eine wirklich schöpfe
rische Auseinandersetzung über die Grundfragen un
serer Strafrechtswissenschaft und -praxis Bahn brechen 
kann.
In ihrer unkritischen Haltung wurde die Redaktion 
noch dadurch bestärkt, daß die Autorität der Sektion 
Strafrecht und der Gesetzgebungsgrundkommission 
hinter dem Beitrag stand. Auch die zur Diskussion auf
fordernde redaktionelle Vorbemerkung, daß „einige 
Thesen der Verfasser problematisch erscheinen und 
zum Meinungsstreit herausfordem“, konnte nicht die 
hier erforderliche gleichzeitige Korrektur der dogmati
schen Züge des Beitrags ersetzen. Es ist selbstver
ständlich, daß sich ein echter wissenschaftlicher Mei
nungsstreit auch nur auf dem Boden des Marxismus- 
Leninismus, nur auf der Grundlage der Parteibeschlüsse 
und in Kenntnis der Probleme der Praxis entwickeln 
kann. Die anspruchsvolle Überschrift des Beitrags 
„Lehren des XXII. Parteitages der KPdSU für die Ent
wicklung des sozialistischen Strafrechts der DDR“ 
mußte zudem bei den Lesern den Eindruck hervorrufen, 
es handele sich dabei um eine prinzipielle, die Praxis 
anleitende Auswertung der Parteibeschlüsse.

® kern, „Die Rechtspflege weiter Vervollkommnen“, NJ 196*
S. 361 ff. (364).

Die Veröffentlichung des Beitrags wirft zunächst die 
grundsätzliche Frage auf, wie die „Neue Justiz“ über
haupt in der zurückliegenden Zeit zur Durchsetzung des 
Beschlusses des Staatsrates über die weitere Entwick
lung der Rechtspflege beigetragen hat, wie sie unmittel
bar auf die Qualifizierung der Rechtspflege und die 
politisch-ideologische Erziehung der Justizkader einge
wirkt hat.
Die Redaktion bemühte sich, sofort nach dem Erlaß des 
Staatsratsbeschlusses auf seine richtige und konse
quente Durchsetzung zu orientieren. Sie gab einer Reihe 
von Beiträgen Raum, in denen Praktiker erste Schluß
folgerungen aus dem Staatsratsbeschluß zogen und 
Gedanken zur Erreichung einer höheren Qualität der 
Arbeit der Justizorgane entwickelten* S. 9 10. In zahlreichen 
Beiträgen wurden die sich aus der Übergabe gering
fügiger Strafsachen an die Konfliktkommissionen er
gebenden Probleme erörtert; in ihnen wurde richtig 
auf eine stärkere Unterstützung und Hilfe für die 
Konfliktkommissionen hingewiesen, um die Kraft der 
ganzen Gesellschaft bei der Einschränkung der Krimi
nalität zu nutzen.
Obwohl die Redaktion eine Reihe grundlegender Ar
tikel zu Problemen des Staatsratsbeschlusses veröffent
lichte19, hat sie es doch nicht verstanden, die von den 
Justizpraktikern aufgeworfenen Fragen der Weiterent
wicklung der sozialistischen Rechtspflege entsprechend 
den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen zielstrebig 
wissenschaftlich behandeln zu lassen. Die in der „Neuen 
Justiz“ veröffentlichten Arbeiten der Wissenschaftler 
beschränkten sich vorwiegend auf Einzelfragen. Der 
Hinweis Walter Ulbrichts, den Beschluß des Staatsrates 
zum Gegenstand der wissenschaftlichen * Arbeit zu 
machen11, wurde nicht genügend beachtet. Die der 
Forschung auf dem Gebiet des Strafrechts zugrunde 
liegende dogmatische Grundkonzeption, die in dem Bei
trag von Lekschas und Renneberg ihren konzentrierte
sten Ausdruck fand, verhinderte teilweise eine richtige 
Orientierung der Praxis. Das zeigt sich z. B. in dem 
— sonst wertvolle Gedanken und Anregungen ent
haltenden — Beitrag von S t i l l e r  über die Rolle und 
Anwendung der Freiheitsstrafe in der Periode des 
siegreichen Aufbaus des. Sozialismus12. Hier kommen 
die dogmatischen Auffassungen darin zum Ausdruck, 
daß für bestimmte Deliktsgruppen (z. B. Staatsver
leumdung, Widerstandsdelikte, Grenzdurchbruchsver- 
suehe usw.) im Prinzip die ausschließliche Anwendung 
der Freiheitsstrafe gefordert wird. Einer erneuten 
Überprüfung bedürfen in diesem Zusammenhang auch 
die Ausführungen von M. B e n j a m i n  über das 
Wesen der Gesellschaftsgefährlichkeit in seinem Bei
trag „Gesellschaftsgefährlichkeit, Strafbarkeit und Ab
sehen von Strafe“1*.
Insgesamt muß man einschätzen, daß es der Redaktion 
nicht genügend gelungen ist, eine tiefgründige, um
fassende und schnelle Behandlung der Hauptprobleme 
des Staatsratsbeschlusses zu erreichen.

*
Die Tatsache der Veröffentlichung des Beitrags von 
Lekschas und Renneberg wirft ferner die grundsätzliche

9 Vgl. NJ 1961 Heft 5, 6 und 7.
10 vgl. hier insbesondere Polak, „Über die weitere Entwick
lung der sozialistischen Rechtspflege in der DDR“, NJ 1961 
S. 145 ff.; Stiller, „Die entscheidende Zurückweisung konter
revolutionärer Anschläge — eine Voraussetzung der gesetz
mäßigen Entfaltung der sozialistischen Demokratie“, NJ 1961 
S. 185 ff.; Kern, „Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
— die Partei der Gesetzlichkeit und demokratischen Ordnung“, 
NJ 1961 S. 257 ff.; Krutzsch, „Die Programmatische Erklärung 
und der Beschluß des Staatsrates über die weitere Entwick
lung der Rechtspflege — Richtschnur für die Arbeit der 
Justizorgane“, NJ 1961 S. 737; Stiller, „Zur Rolle und Anwen
dung der Freiheitsstrafe in der Periode des siegreichen Auf
baus des Sozialismus", NJ 1961 S. BIO ff.
11 \V. Ulbricht, „Zum Beschluß des Staatsrates über die wei
tere Entwicklung der Rechtspflege“, NJ 1S61 S. 115.
12 NJ 1961 S. 810 ff., insb. S. 814.
43 NJ 1961 S. 449 U


